
 

 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz - HG) vom 16.09.2014 (GV. NRW. 
S. 547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.08.2023 
(GV. NRW. S. 1072), hat die Universität Duisburg-Essen 
folgende Ordnung erlassen: 

Artikel I 
Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Ange-
wandte Informatik (Schwerpunkt Ingenieur- und Medienin-
formatik) an der Universität Duisburg-Essen vom 
15.06.2020 (Verkündungsanzeiger Jg. 18, 2020 S. 277 / 
Nr. 51), zuletzt geändert durch die zweite Änderungsord-
nung vom 02.11.2022 (Verkündungsanzeiger Jg. 20, 2022 
S. 777 / Nr. 146), wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird bei § 6 nach dem Wort 
„Mentoring“ der Wortlaut „, Fachstudienberatung“ ange-
fügt. 

2. In § 1 wird ein neuer Abs. 2 mit dem folgenden Wortlaut 
eingefügt: 

„Die Prüfungsordnung regelt insbesondere: 

a. die fachspezifischen Zugangsvoraussetzungen, 
b. das Ziel des Studiums und die Regelstudienzeit, 
c. die Vertiefungsrichtungen sowie die Pflicht- und 

Wahlpflichtmodule,  
d. die wesentlichen Inhalte und Qualifikationsziele 

der Module, 
e. die den Modulen zugeordneten ECTS-Credits, die 

Lehr-/Lernformen sowie die Präsenzzeit (lehr-/ 
lernformenbezogen) in SWS, 

f. die Teilnahmevoraussetzungen und Prüfungsleis-
tungen der Module. 

Die Angaben gemäß Satz 1 Buchstaben c, e, f sind der 
Prüfungsordnung als tabellarische Übersicht angefügt.“ 

Der bisherige Abs. 2 wird zum neuen Abs. 3. 

3. In § 4 wird nach dem Wortlaut „die Fakultät“ das Wort 
„für“ eingefügt. 

4. § 5 wird wie folgt geändert: 
a) In Abs. 1 werden die Sätze 2 bis 6 gestrichen. 
b) Abs. 5 wird wie folgt neu gefasst: 

„Je Semester sind in der Regel 30 Leistungspunkte 
zu Grunde zu legen. Studienpläne können eine 
Über- und Unterschreitung von drei Credits vorse-
hen, sofern die Abweichung dort im folgenden Se-
mester ausgeglichen wird.“ 

5. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird nach dem Wort „Mentoring“ 
der Wortlaut „, Fachstudienberatung“ angefügt. 

b) Es wird ein neuer Abs. 5 mit dem folgenden Wort-
laut angefügt: 

„Die Fakultät für Ingenieurwissenschaften berät 
die oder den Studierenden in allen Fragen des 
Fachstudiums. Bei der Fachstudienberatung ist 
die persönliche Situation der oder des Studieren-
den angemessen zu berücksichtigen. Studie-
rende mit chronischen Erkrankungen und Behin-
derungen sowie Beratende können die entspre-
chenden Beauftragten einbeziehen. Bei entspre-
chendem Bedarf können weitere UDE-spezifische 
Beratungsstellen (z. B. ABZ) hinzugezogen wer-
den.“ 

6. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

 „Über die Teilnahmebeschränkung entscheidet 
auf Antrag der oder des Lehrenden die Dekanin oder 
der Dekan im Benehmen mit dem Prüfungsaus-
schuss; bei Veranstaltungen des Instituts für wis-
senschaftliche Schlüsselkompetenzen (IwiS) ent-
scheidet die Direktorin oder der Direktor.“ 

b) Es wird ein neuer Satz 3 mit dem folgenden Wort-
laut angefügt: 

„Zu Prüfungen in teilnahmebeschränkten Lehrver-
anstaltungen wird nur zugelassen, wer auch zu 
der Lehrveranstaltung zugelassen ist.“ 

c) In Abs. 2 wird der Wortlaut „Institut für Optionale 
Studien“ ersetzt durch den Wortlaut „Institut für 
wissenschaftliche Schlüsselkompetenzen (IwiS)“. 

d) In Abs. 3 Satz 1 wird nach dem Wortlaut „Die Fa-
kultät“ das Wort „für“ eingefügt. 

7. § 10 wird wie folgt geändert: 
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a) In Abs. 1 wird der Wortlaut „für den Bachelorstu-
diengang zuständige Fakultät“ ersetzt durch den 
Wortlaut „Fakultät für Ingenieurwissenschaften“.  

b) Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„Der Fakultätsrat der Fakultät für Ingenieurwis-
senschaften wählt auf Vorschlag der Statusgrup-
pen die Mitglieder in den Prüfungsausschuss für 
den Studiengang, der sich wie folgt zusammen-
setzt:  
 
 vier Mitglieder aus der Gruppe der Hoch-

schullehrerinnen und Hochschullehrer, 
 ein Mitglied aus der Gruppe der akademi-

schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 zwei Mitglieder aus der Gruppe der Studie-

renden. 

Die Vorsitzende oder der Vorsitzende wird aus der 
Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer von den stimmberechtigten Mitglie-
dern des Prüfungsausschusses gewählt. Die wei-
teren Mitglieder aus der Gruppe der Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer sind stellvertre-
tende Vorsitzende. Die Amtszeit der Mitglieder aus 
der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer sowie aus der Gruppe der akademi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beträgt 
zwei Jahre, die Amtszeit der studentischen Mit-
glieder ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig.“ 

c) In Abs. 6 Satz 1 wird nach dem Wortlaut „oder den 
Vorsitzenden“ der Wortlaut „oder die stellvertre-
tenden Vorsitzenden“ eingefügt. 

Des Weiteren wird der Wortlaut „oder im Umlauf-
verfahren durchführen“ gestrichen.  

d) In Abs. 7 werden die neuen Sätze 3 bis 6 mit dem 
folgenden Wortlaut angefügt: 

 „Die Sitzungen des Prüfungsausschusses können 
in elektronischer Kommunikation, insbesondere 
per Videokonferenz stattfinden. Beschlüsse kön-
nen in elektronischer Form gefasst werden. Die 
Entscheidung trifft die oder der Vorsitzende. Be-
schlüsse des Prüfungsausschusses können auch 
als Abstimmungsverfahren außerhalb einer Sit-
zung im Umlaufverfahren durch schriftliche 
Stimmabgabe oder Stimmabgabe per E-Mail oder 
in besonderen Fällen in Telefon- oder Videokon-
ferenzen oder unter Nutzung anderer elektroni-
scher Kommunikationsverfahren gefasst werden, 
wenn kein Mitglied des Gremiums der Beschluss-
fassung widerspricht. Die Teilnahme an der Be-
schlussfassung steht der Zustimmung zur Form 
der Beschlussfassung gleich. Die in einem sol-
chen Verfahren gefassten Beschlüsse sind unver-
züglich zu protokollieren.“ 

e) In Abs. 8 Satz 1 wird der Wortlaut „der Stellvertre-
terin oder dem Stellvertreter“ ersetzt durch den 
Wortlaut „einer stellvertretenden Vorsitzenden 
oder einem stellvertretenden Vorsitzenden“.  

11. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 wird nach dem Wortlaut „Prü-
fungsleistungen, die in“ der Wortlaut „einem ande-
ren Studiengang der Universität Duisburg-Essen, 
in“ eingefügt. 

b) In Abs. 2 wird das Wort „sonstige“ ersetzt durch 
den Wortlaut „auf andere Weise als durch ein Stu-
dium erworbene“. 

c) In Abs. 6 werden die neuen Sätze 2 und 3 mit dem 
folgenden Wortlaut angefügt: 

 „Wird die auf Grund eines Antrags im Sinne des § 
63a Abs. 5 HG begehrte Anerkennung versagt, 
kann unbeschadet der verfahrens- oder prozess-
rechtlichen Fristen die antragstellende Person 
eine Überprüfung der Entscheidung durch das 
Rektorat beantragen. Der Antrag nach Satz 2 ist 
zu begründen und in Textform im Bereich Prü-
fungswesen einzureichen.“ 

12. In § 13 Abs. 1 werden die neuen Sätze 2 und 3 mit dem 
folgenden Wortlaut angefügt: 

„Sind Teilnahmevoraussetzungen zum Zeitpunkt der Mel-
dung zur Prüfung noch nicht erbracht, kann die Zulassung 
unter dem Vorbehalt des rechtzeitigen Nachweises der 
Teilnahmevoraussetzung erfolgen. Die Zulassung gilt so-
lange als erteilt, wie sie nicht durch den Prüfungsaus-
schuss zurückgenommen oder widerrufen worden ist.“ 

13. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 

 „Modulprüfungen ermöglichen eine aussagekräf-
tige Überprüfung der erreichten Lernergebnisse. 
Sie sind modulbezogen und kompetenzorientiert. 
Im Rahmen dieser Prüfungen soll die oder der 
Studierende zeigen, dass sie oder er die im Modul 
vermittelten Inhalte und Methoden im Wesentli-
chen beherrscht und die erworbenen Kompeten-
zen anwenden kann. Module sind in der Regel mit 
nur einer Prüfung abzuschließen.“ 

b) In Abs. 3 wird der Wortlaut „Modul- und Modulteil-
prüfungen“ ersetzt durch das Wort „Modulprüfun-
gen“. 

Des Weiteren wird Satz 2 gestrichen. 

c) In Abs. 4 Satz 1 wird der Wortlaut „Modul- und 
Modulteilprüfungen“ ersetzt durch das Wort „Mo-
dulprüfungen“. 

d) In Abs. 5 wird ein neuer Satz 3 mit dem folgenden 
Wortlaut angefügt: 

„Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
zum Zweck der ordnungsgemäßen Durchführung 
der Prüfung richtet sich nach den Bestimmungen 
der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten, zum freien Datenverkehr und zur Auf-
hebung der Richtlinie 95/46/EG (DS-GVO) und 
des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(DSG NRW). 

e) In Abs. 7 Satz 3 wird das Wort „Zulassungsvo-
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raussetzung“ ersetzt durch das Wort „Teilnahme-
voraussetzung“. 

Des Weiteren wird ein neuer Satz 6 mit dem fol-
genden Wortlaut angefügt: 

„Die Bewertung der Studienleistung bleibt bei der 
Bildung der Modulnoten unberücksichtigt.“ 

14. In § 17 Abs. 4 Satz 1 wird der Wortlaut „Klausur-
arbeiten, mit denen der Studiengang abgeschlossen wird 
und“ gestrichen. 

15. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 4 Satz 1 wird der Wortlaut „der zuständi-
gen Fakultät“ ersetzt durch den Wortlaut „der Fa-
kultät für Ingenieurwissenschaften“. 

b) In Abs. 5 Satz 3 wird nach dem Wortlaut „Im Ein-
zelfall“ der Wortlaut „, insbesondere aufgrund von 
krankheitsbedingten Folgebeeinträchtigungen 
oder besonderen Betreuungssituationen“ einge-
fügt. 

c) In Abs. 8 wird der Wortlaut „Beim Prüfungsaus-
schuss in dreifacher Ausfertigung“ ersetzt durch 
den Wortlaut „beim Bereich Prüfungswesen in je-
weils dreifacher Ausfertigung“.  

d) In Abs. 12 Satz 6 wird nach dem Wortlaut „die Fa-
kultät“ das Wort „für“ eingefügt.  

e) In Abs. 13 Satz 3 wird das Wort „mangelhaft“ er-
setzt durch den Wortlaut „nicht ausreichend“. 

f) In Abs. 14 Satz 1 wird nach dem Wortlaut „sechs 
Wochen“ der Wortlaut „ab Zugang der Arbeit bei 
der Prüferin oder dem Prüfer“ eingefügt. 

16. In § 20 Abs. 2 werden die neuen Sätze 2 bis 6 mit 
dem folgenden Wortlaut angefügt: 

„Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag der oder des 
Studierenden wegen eines besonderen Härtefalls eine 
weitere Wiederholung einer Prüfungsleistung zulassen. 
Ein besonderer Härtefall ist insbesondere anzunehmen, 
wenn die oder der Studierende glaubhaft macht, dass sie 
oder er aufgrund einer außergewöhnlichen, atypischen in-
dividuellen Sonderlage gehindert war, die zweite Wieder-
holungsprüfung erfolgreich abzulegen. In die Betrachtung 
sollen bisherige Leistungen einbezogen werden, aus de-
nen sich die Erwartung begründet, dass das Studium er-
folgreich abgeschlossen werden kann. Gründe, die im 
Wege des Rücktritts von der Prüfung, der Genehmigung 
eines Nachteilsausgleichs oder der Prüfungsanfechtung 
geltend zu machen sind, können nicht berücksichtigt wer-
den. Der Antrag nach Satz 3 ist innerhalb einer Frist von 
zehn Tagen nach Bekanntgabe des Ergebnisses der zwei-
ten Wiederholungsversuches schriftlich beim Prüfungs-
ausschuss einzulegen.“ 

17. In § 21 wird der Wortlaut „Freiversuche sind nicht 
gestattet.“ ersetzt durch den Wortlaut „(aufgehoben)“. 

18. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 

 „Als wichtiger Grund kommen insbesondere eine 
krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit oder Mut-
terschutz nach den Bestimmungen des Mutter-
schutzgesetzes in Betracht.“ 

b) Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend 
gemachten Gründe müssen unverzüglich beim 
Bereich Prüfungswesen schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden.“  

Des Weiteren wird ein neuer Satz 2 mit dem fol-
genden Wortlaut eingefügt: 

„Von der Unverzüglichkeit ist grundsätzlich aus-
zugehen, wenn die Anzeige innerhalb von drei 
Werktagen (Samstage gelten nicht als Werktage) 
nach dem Termin der Prüfung erfolgt.“ 

Die bisherigen Sätze 2 bis 5 werden zu den neuen 
Sätzen 3 bis 6. 

c) In Abs. 4 werden die Sätze 1 und 2 wie folgt neu 
gefasst: 

„Versucht die oder der Studierende, das Ergebnis 
ihrer oder seiner Leistung durch Täuschung oder 
Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel zu beein-
flussen, gilt die betreffende Leistung als mit „nicht 
ausreichend“ (5,0) bewertet. Die Feststellung der 
Täuschung trifft der Prüfungsausschuss.“ 

Des Weiteren werden die neuen Sätze 3 und 4 mit 
dem folgenden Wortlaut eingefügt: 

„Vor der Entscheidung wird der oder dem Studie-
renden Gelegenheit zur Äußerung gegeben. Ent-
sprechendes gilt für diejenige oder denjenigen, 
die oder der zu einem Täuschungsversuch einer 
oder eines anderen Hilfe leistet.“ 

Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden zu den 
neuen Sätzen 5 und 6. 

19. § 23 wird wie folgt neu gefasst: 

(1) Macht die oder der Studierende durch ein ärztliches 
Zeugnis oder Attest oder die Vorlage eines anderen 
geeigneten Nachweises, insbesondere einer ärztlichen 
Stellungnahme glaubhaft, dass sie oder er aufgrund 
von Behinderung oder chronischer Erkrankung oder 
aufgrund der mutterschutzrechtlichen Bestimmungen 
nicht in der Lage ist, an der Ableistung der Prüfung in 
der vorgesehenen Weise teilzunehmen, legt der Prü-
fungsausschuss auf Antrag der oder des Teilnehmen-
den von dieser Prüfungsordnung abweichende Prü-
fungsbestimmungen unter Berücksichtigung des Ein-
zelfalls nach Maßgabe des Abs. 2 fest. Satz 1 gilt für 
den Erwerb von Teilnahmevoraussetzungen oder Stu-
dienleistungen gemäß § 14 Abs. 8 entsprechend. Der 
Nachteilsausgleich soll sich auf alle im Verlauf des Stu-
diums erforderlichen Leistungen erstrecken, wenn die 
oder der Studierende glaubhaft macht, dass mit einer 
Änderung des Krankheits- oder Behinderungsbildes 
nicht zu rechnen ist. 

(2) Hinsichtlich des Mutterschutzes gelten die entspre-
chenden Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes. 
Die nach dem Mutterschutzgesetz notwendigen Erklä-
rungen und Nachweise sind bei der in der Verwaltung 
hierfür eingerichteten Stelle einzureichen. Die Ent-
scheidungen über den Nachteilsausgleich nach Abs. 1 
können insbesondere Abweichungen im Hinblick auf 
die Ableistung der Prüfung, auch hinsichtlich ihrer 
Form, auf die Dauer der Prüfung, auf die Benutzung 
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von Hilfsmitteln oder Hilfspersonen sowie auf die Zahl 
und die Voraussetzungen für die Wiederholung von 
Prüfungsleistungen vorsehen. Die Bearbeitungsfristen 
für die Abschlussarbeit werden für die Dauer des Mut-
terschutzes gehemmt. 

(3) Bei Entscheidungen nach Abs. 1 und 2 wird auf An-
trag der oder des Studierenden die oder der Beauf-
tragte für Studierende mit Behinderung oder chroni-
scher Erkrankung nach Maßgabe des § 62b Abs. 2 HG 
bzw. die zentrale Gleichstellungsbeauftragte beteiligt. 
Vor einer ablehnenden oder abweichenden Entschei-
dung ist der oder dem Beauftragten Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 

(4) Für Studierende, die nachweisen, dass sie Kinder 
im Sinne des § 25 Abs. 5 BAföG pflegen und erziehen 
oder die Ehegattin oder den Ehegatten, die eingetra-
gene Lebenspartnerin oder den eingetragenen Leben-
spartner oder in gerader Linie Verwandte oder im ers-
ten Grade Verschwägerte pflegen, sind auch dann be-
rechtigt Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen 
und Teilnahmevoraussetzungen oder Leistungspunkte 
zu erwerben, wenn sie beurlaubt sind. Der Prüfungs-
ausschuss kann in begründeten Einzelfällen auf Antrag 
der oder des Studierenden unter Berücksichtigung von 
Ausfallzeiten durch die Pflege und Erziehung Ausnah-
men von den in dieser Prüfungsordnung geregelten 
Prüfungsanforderungen festlegen. 

20. § 26 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort „bestanden“ ersetzt durch 
den Wortlaut „erfolgreich abgeschlossen“. 

b) Es wird ein neuer Satz 3 mit dem folgenden Wort-
laut angefügt: 

 „Für jedes erfolgreich abgeschlossene Modul wer-
den ECTS-Leistungspunkte gewährt.“ 

21. § 29 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2, achter Gliederungspunkt wird nach dem 
Wortlaut „zuzuordnen sind“ der Wortlaut „(gemäß 
Anlage 2)“ eingefügt.  

 Der Wortlaut „Der Studienplan der Anlage 1 ord-
net die Veranstaltungen der Wahlpflichtkataloge 
fallweise dem jeweiligen Schwerpunkt zu.“ wird 
gestrichen.  

b) Beim zwölften Gliederungspunkt wird das Wort 
„Unterschriften“ ersetzt durch das Wort „Unter-
schrift“.  

c) Satz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„Als Anlage zum Zeugnis wird das Transcript of 
Records ausgegeben.“ 

d) Es wird ein neuer Satz 5 mit dem folgenden Wort-
laut angefügt: 
„Dem Transcript of Records wird eine Bewertung 
der Gesamtnote gemäß ECTS mit der Angabe an-
gefügt, wieviel Prozent der Absolventinnen und 
Absolventen innerhalb der Fakultät in den letzten 
vier abgeschlossenen Semestern diesen Ba-
chelorstudiengang mit der Gesamtnote “sehr gut”, 
“gut”, “befriedigend” oder “ausreichend” abge-
schlossen haben.“ 

22. § 30 Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„Mit der Bachelorurkunde erhält die oder der Studierende 
eine englischsprachige Übersetzung.“ 

23. § 32 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„Den Studierenden wird nach Bekanntgabe des Prüfungs-
ergebnisses auf Antrag die Einsicht in die Prüfungsakten 
und die Fertigung einer Kopie oder einer sonstigen origi-
nalgetreuen Reproduktion gewährt. Der Antrag muss bin-
nen eines Monats nach Bekanntgabe des Prüfungsergeb-
nisses gestellt werden. Das Nähere, insbesondere Ort und 
Zeitpunkt der Einsichtnahme bestimmt der Prüfungsaus-
schuss. Durch die Einsichtnahme in die Prüfungsunterla-
gen wird die Frist zur Einlegung eines Rechtsbehelfs nicht 
gehemmt.“ 

24. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) Das Modul Grundlagen der technischen Informa-
tik (B-GTI) wird durch die als Anlage zu dieser 
Ordnung beigefügte neue Fassung ersetzt. 

b) Das Modul Softwaretechnik (BSWT) wird durch 
die als Anlage zu dieser Ordnung beigefügte neue 
Fassung ersetzt. 

c) Das Modul Datenbanken (B-DB) wird durch die 
als Anlage zu dieser Ordnung beigefügte neue 
Fassung ersetzt. 

d) In den Modulen Vertiefung der Informatik 1 bis 4 
wird jeweils in der Spalte Pflicht/Wahlpflicht (be-
zogen auf die Lehrveranstaltung innerhalb des 
Moduls) die Ziffernfolge „1/13“ ersetzt durch die 
Ziffernfolge „1/11“. 

e) Im Modul E1: Schlüsselkompetenzen wird die Ab-
kürzung „IOS“ durchgängig ersetzt durch die Ab-
kürzung „IwiS“. 

25. Anlage 2 wird wie folgt geändert: 

a) Im Katalog Vertiefung der Informatik wird die Zeile 
Sprachtechnologie mitsamt ihrem gesamten 
Wortlaut gestrichen. 

b) In den Aufzählungen zu den Zuordnungen der 
Wahlpflichtmodule zu den Schwerpunkten, 
Schwerpunkt Medieninformatik wird das Wort 
„Sprachtechnologie“ gestrichen. 

Artikel II 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Verkündungsanzeiger der Universität Duisburg-Essen – 
Amtliche Mitteilungen in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats 
der Fakultät für Ingenieurwissenschaften vom 16.11.2022 
und 08.02.2023 und aufgrund des Beschlusses des Grün-
dungsdekans vom 26.10.2023. 
 
Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes 
oder des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts 
der Hochschule gegen diese Ordnung nach Ablauf eines 
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Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 
1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht 
worden, 
2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung be-
schließenden Gremiums vorher beanstandet, 
3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt oder 
4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist 
auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewie-
sen worden. 
 
Duisburg und Essen, den 07. November 2023 
 

Für die Rektorin 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

Jens Andreas Meinen
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Auszug aus der Anlage 1 Studienplan: 

 
  

Grundlagen der tech-
nischen Informatik 
(B-GTI) 

4 1 Grundlagen der tech-
nischen Informatik 2/2 (P) Vorlesung/ 

Übung 
2 + 1 keine Klausur 

_______________ 
Testat, Studienleis-
tung als Bestand-
teil der Modulprü-
fung 
 

 
1 

 
1 

Grundlagen der techni-
schen Informatik Prakti-
kum 

 
1/1 (P) 

 
Praktikum 

 
1 Anwesenheitspflicht 

 

 
  

Softwaretechnik 
(BSWT) 

6 3 Softwaretechnik 1/1 (P) Vorlesung 4 keine Klausur 

2 3 Übung zu Software-
technik  1/1 (P) Übung 2  keine  

 

 
  

 
 

Datenbanken (B-DB) 

 
4 

5 Datenbanken 1/1 (P) Vorlesung 2 
keine  

Klausur 
5 Übung zu Datenbanken 1/1 (P) Übung 1 keine 

 
2 

 
5 

 
Datenbanken Praktikum 

 
1/1 (P) 

 
Praktikum 

 
1 

 
Anwesenheitspflicht 

 
Testat, Studienle-
istung als Be-
standteil der Mo-
dulprüfung 

 


